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Coronavirus: Wann muss das Entgelt weiter ausbezahlt werden?  
 

 
 
Die Dienstverhinderung wegen einer Erkrankung am Coronavirus ist arbeitsrechtlich ein normaler 
Krankenstand. Der erkrankte Arbeitnehmer behält deshalb für die gesetzliche Dauer seinen Anspruch 
auf Ausbezahlung des Entgelts durch den Arbeitgeber („Entgeltfortzahlung“). Zur Entlastung können 
Arbeitgeber, die im Durchschnitt höchstens 50 Arbeitnehmer beschäftigen, ab dem elften Tag der 
Entgeltfortzahlung bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt einen Zuschuss beantragen. 
Bei einer behördlich angeordneten Quarantäne wegen Ansteckungsverdacht handelt es sich hingegen 
um keinen Krankenstand, sondern um eine sonstige Dienstverhinderung. 
 
Besteht während einer Quarantäne ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung? 
 
Für die Dauer einer behördlich angeordneten Quarantäne im Inland muss der Arbeitgeber gemäß 
Epidemiegesetz einen Vergütungsbetrag in Höhe des regelmäßig gebührenden Entgelts an den 
betroffenen Arbeitnehmer ausbezahlen. Nach dem Ende der Quarantäne kann der Arbeitgeber 
innerhalb von sechs Wochen bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde die Erstattung 
der ausbezahlten Vergütungsbeträge (einschließlich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung) 
beantragen. 
Die Quarantäne im Ausland wird regelmäßig eine Dienstverhinderung aus einem anderen wichtigen 
Grund sein. Ob und wie lange in einem solchen Fall ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht, 
muss anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalles beurteilt werden. 
 
Wie wirkt sich eine Betriebsschließung aus? 
 
Die inzwischen verfügten Betretungsverbote bedeuten für zahlreiche Arbeitgeber der Handels- und 
Dienstleistungsbranche eine faktische Schließung des Betriebs. Da es sich dabei aber um keine 
Maßnahme nach dem Epidemiegesetz handelt, greifen die darin vorgesehenen Ansprüche des 
Arbeitgebers nicht. Stattdessen wird ein Krisenbewältigungsfonds zur Unterstützung der heimischen 
Wirtschaft eingerichtet. Wie und unter welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber finanzielle Mittel aus 
diesem Fonds abrufen wird können, muss allerdings noch abgewartet werden. 
 
Muss das Entgelt bei der Dienstverhinderung aus einem anderen Grund weiter ausbezahlt werden? 
 
Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung kann auch dann bestehen, wenn der Arbeitnehmer aus einem 
anderen, mit der Verbreitung des Coronavirus zusammenhängenden Grund (z.B. 
Verkehrsbehinderungen) ohne eigenes Verschulden an der Arbeitsleistung gehindert ist. In einem 
solchen Fall ist das Entgelt grundsätzlich für die Dauer von einer Woche (in begründeten Einzelfällen 
auch länger) weiter auszuzahlen. 
 
HINWEIS: Diese Informationen sind auf dem Stand vom 18.03.2020 und können sich kurzfristig 
ändern. Tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auf der Website des Bundesministeriums Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. 
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